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 Veröffentlicht am 22.11.1994

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §75 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Aus einem Schreiben der Behörde, in dem die Möglichkeit zur Abgabe einer Stellungnahme im Verwaltungsverfahren

zu der von ihr beabsichtigten Entziehung der Lenkerberechtigung eingeräumt wird, kann keine relevante

Fristverlängerung abgeleitet werden.
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